
Ausgegeben zu Saarbrücken, 23. Februar 2006 Nr. 82006

Preis 3,00 € G 1260

Amtsblatt des Saarlandes
Herausgegeben vom Chef der Staatskanzlei

Inhalt

Seite

I.Amtliche Texte
Gesetz Nr. 1585 zum Schutz der Gedenkstätte „Ehemaliges Gestapo-Lager Neue Bremm“. Vom
18. Januar 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278
Bekanntmachung der Neufassung desMeldegesetzes. Vom 8. Februar 2006. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278
Verordnung über die Änderung von Zuständigkeiten in den Bereichen Beihilfe und Bezüge für die Landes-
bediensteten an der Universität des Saarlandes. Vom 14. Februar 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293
Erlass über die Vertretung des Saarlandes beim Abschluss und Vollzug von Verträgen im Geschäftsbereich
desMinisteriums für Umwelt. Vom 27. Januar 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293
Erlass zur Übertragung dienstrechtlicher Zuständigkeiten für Landesbedienstete auf die Universität des Saar-
landes. Vom 14. Februar 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294

II. Beschlüsse und Bekanntmachungen
Änderung der Verwaltungsvorschriften zur Saarländischen Schiedsordnung AV des MJGS Nr. 3/2006 
(3180-18) und desMIFFS. Vom 9. Februar 2006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295

III.Amtliche Bekanntmachungen
Bekanntmachungen von Gerichten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298
Bekanntmachungen von Liquidationen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  309
Bekanntmachungen von Gemeindeverbänden, Städten und Gemeinden
● Verordnung über die Landschaftsschutzgebiete der Kreisstadt Homburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309

g.schommer
Rechteck


g.schommer
Rechteck

g.schommer
Rechteck

g.schommer
Textfeld
Interne Zusammenstellung von LSG VerordnungsinhaltenStand Dez 2017



Amtsblatt des Saarlandes vom 23. Februar 2006 309

390 Vereinsregister— Neueintragung
7 VR 1345 — 9. Februar 2006 — Kapellenverein
St.Anna e.V., St.Wendel.
Die Satzung ist am 14. November 2005 errichtet.

Amtsgericht St.Wendel

385 Vereinsregister— Neueintragung
9 VR 981 — 9. Februar 2006 — Orgelbauverein
St.Michael, Völklingen e.V.
Sitz: Völklingen.

Amtsgericht Völklingen

Liquidationen

255 (2) Liquidation

Die Bäckerei Arend GmbH mit Sitz in Spiesen-
Elversberg, St. Ingberter Straße 3, ist seit dem 31. De-
zember 2005 aufgelöst.

Die Gläubiger der Gesellschaft werden aufgefordert,
sich bei ihr zu melden.

Spiesen-Elversberg, den 16. Januar 2006

Der Liquidator
Hans GünterArend

155 (2) Liquidation
WFS Wirtschaftsberatung GmbH, mit den Sitz in
Saarlouis.DieGesellschafterversammlung vom 23.De-
zember 2005 hat die Auflösung der Gesellschaft
mitWirkung zum 31. Dezember 2005 beschlossen.
Die Gläubiger der Gesellschaft werden aufgefordert,
sich bei der Gesellschaft zu melden.

Der Liquidator
Wolfgang Follert

Bekanntmachungen
von Gemeindeverbänden,
Städten und Gemeinden

373                           Verordnung
über die Landschaftsschutzgebiete der

Kreisstadt Homburg
AufGrund des § 18Abs. 1 und 2 desGesetzes über den
Schutz der Natur und die Pflege der Landschaft (Saar-
ländisches Naturschutzgesetz — SNG) vom 19. März
1993 (Amtsbl. des Saarl., S. 346 ), berichtigt am 12.
Mai 1993 (Amtsbl. des Saarl., S. 482), wird durch die
untere Naturschutzbehörde des Saarpfalz-Kreises mit
Zustimmung des Ministers für Umwelt — oberste Na-
turschutzbehörde — verordnet:

§ 1
Erklärung zum Schutzgebiet

Die in § 2 näher bezeichneten Landschaftsteile im Ge-
biet der Kreisstadt Homburg werden in dem Umfang,
der sich aus den Karten nach § 4 und der Grenzbe-
schreibung nach § 5 ergibt, mit dem Inkrafttreten die-
ser Verordnung zum Landschaftsschutzgebiet erklärt
und dem besonderen Schutz des Saarländischen Natur-
schutzgesetzes unterstellt.

§ 2
Schutzgegenstand

L6.02.01 ca. 1800 ha
Das Waldgebiet zwischen der L 119 im Norden, der
Landesgrenze und Kirrberg im Osten bzw. Südosten
sowie Homburg im Westen bis zu den Hangbereichen
südlich des Lambsbachtales zwischen Kirrberg und
Schwarzenacker. In dieses Waldgebiet eingestreutes
oder angrenzendes Grünland, Brachen und Feldgehöl-
ze. Die Lambsbachaue zwischen dem Naturschutzge-
biet „Lambsbachtal“ an der Landesgrenze undKirrberg
sowie zwischen Kirrberg und Schwarzenacker.

L6.02.02  ca. 235 ha
DasWaldgebiet zwischen der L 118, Jägersburg sowie
dem Naturschutzgebiet „Jägersburger Wald/Königs-
bruch“ im Westen, sowie des Industriegebiets Ost bei
Erbach im Süden. KleinereWaldflächen zwischen dem
Naturschutzgebiet „Jägersburger Wald/Königsbruch“
und der Landesgrenze bzw. der L119.

L6.02.03  ca. 776 ha
Das Waldgebiet westlich und südlich von Jägersburg,
nördlich von Websweiler und westlich von Erbach.
In diese Waldgebiete eingestreutes und angrenzendes
Grünland, Brachen, Streuobstbestände und Feldgehöl-
ze. Die Aue des Erbaches und seiner Nebenbäche, die
Feilbachaue, Die Grünlandbereiche der Lindenwiese
nördlichWebsweiler.

L6.02.04 ca. 344 ha
Die Bliesaue mit Grünland, Brachen,Auwaldfragmen-
ten, stehenden und fließenden Gewässern und deren
Begleitgehölze.

L6.02.05 ca. 219 ha
Das Waldgebiet westlich von Wörschweiler. In dieses
Waldgebiet eingestreutes oder angrenzendes Grünland,
Brachen und Feldgehölze.

L6.02.06 ca. 165 ha
Grünland, Brachen, Streuobstbestände, Feldgehölze,
Hecken und kleinere Waldflächen an den Tälhängen
südlich von Kirrberg.

L6.02.07 ca. 75 ha
Der Wald des Pfändertales nördlich Einöd. In dieses
Waldgebiet eingestreutes oder angrenzendes Grünland,
Brachen und Feldgehölze.

L6.02.08 ca. 80 ha
Der Wald südlich Einöd. In dieses Waldgebiet einge-
streutes oder angrenzendes Grünland, Streuobstbestän-
de, Brachen und Feldgehölze.

g.schommer
Rechteck

g.schommer
Rechteck


g.schommer
Linien



g.schommer
Linien



g.schommer
Textfeld
Seite 312-316 nicht relevant

g.schommer
Rechteck




g.schommer
Polygonlinien

g.schommer
Textfeld
Seite 318 nicht relevant



g.schommer
Rechteck



g.schommer
Rechteck



G.Schommer
Stempel



g.schommer
Textfeld
Amtsblatt Nr. 5 / 2013

g.schommer
Textfeld
Zusatz Paragraph (§ 7a) Windenergieanlagen

g.schommer
Rechteck



Amtsblatt des Saarlandes
Herausgegeben vom Chef der Staatskanzlei

Teil I
2016 Ausgegeben zu Saarbrücken, 17. März 2016 Nr. 10

Inhalt

Seite

A. Amtliche Texte
Verordnung zur Abkürzung von Schonzeiten im Rahmen des Forschungsprojektes BIOWILD.
Vom 11. März 2016 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  186
Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet „Bliesaue bei Beeden“ (L 6609-307). Vom 4. März 2016. . . .  186
Verordnung zur Umsetzung der EU-Richtlinie 2005/36/EG über die Anerkennung von Berufsqualifikationen 
als Laufbahnbefähigung sowie zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften. Vom 3. März 2016 . . . . . . . . . .  193
Änderung der Richtlinien für das Strafverfahren und das Bußgeldverfahren (RiStBV). Vom 22. Febru-
ar 2016 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  199

B. Beschlüsse und Bekanntmachungen des Landes
Externe Stellenausschreibung des Entsorgungsverbandes Saar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  203

g.schommer
Rechteck

g.schommer
Rechteck


g.schommer
Rechteck



186 Amtsblatt des Saarlandes Teil I vom 17. März 2016 

A. Amtliche Texte

Verordnungen

73 Verordnung  
 zur Abkürzung von Schonzeiten im Rahmen des  
 Forschungsprojektes BIOWILD

Vom 11. März 2016

Auf Grund des § 22 Absatz 1 Satz 3 des Bundesjagd-
gesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 
29. September 1976 (BGBl. I S. 2849), zuletzt geändert 
durch das Gesetz vom 29. Mai 2013 (BGBl. I S. 1386), 
sowie des § 37 Absatz 1 Nummer 2 des Saarländischen 
Jagdgesetzes vom 27. Mai 1998 (Amtsbl. S. 638), zu-
letzt geändert durch das Gesetz vom 19. März 2014 
(Amtsbl. I S. 118), verordnet das Ministerium für Um-
welt und Verbraucherschutz:

§ 1 
Zweck

In dem vom Bundesministerium für Umwelt, Na-
turschutz, Bau und Reaktorsicherheit im Einverneh-
men mit dem Bundesministerium für Ernährung und 
Landwirtschaft geförderten Forschungsprojekt „Bio-
diversität und Schalenwildmanagement in Wirtschafts-
wäldern“ (BIOWILD) soll unter der Leitung der 
Technischen Universität Dresden (Fachrichtung Forst-
wissenschaften) ein innovatives Bejagungskonzept er-
probt werden.
Im Rahmen des Projektes gelten für die Bejagung von 
Schalenwild geänderte Jagd- und Schonzeiten, um die 
Wildbestände in relativ kurzen, sychronisierten Jagd-
zeiten bei gleichzeitiger Verringerung der Störungen 
für das Wild effektiver bejagen zu können.
In Jagdruhezeiten soll in diesen Jagdrevieren keine 
Jagd ausgeübt werden, um Beunruhigung des Wildes 
zu vermeiden.

§ 2 
Geltungsbereich

Diese Verordnung gilt für folgende Jagdbezirke:
1. Eigenjagdbezirk Wendelin von Boch (Britten)
2. Staatlicher Eigenjagdbezirk Bachemer Kammer-

forst
3. Staatlicher Eigenjagdbezirk Weiten (Lutwinus-

wald)

§ 3 
Jagdzeiten

1. Abweichend von den in § 63 und Anlage 3 der 
Verordnung zur Durchführung des Saarländischen 
Jagdgesetzes vom 27. Januar 2000 (DV-SJG, 
Amtsbl. S. 268), zuletzt geändert durch das Gesetz 

vom 19. März 2014 (Amtsbl. I S. 118), festgeleg-
ten Jagdzeiten gelten im Geltungsbereich dieser 
Verordnung folgende Jagdzeiten:

 a) Rotwild
  aa)  Schmaltiere: Vom 1. April bis 31. Mai
  bb) Schmalspießer: Vom 1. April bis 31. Mai
 b) Rehwild
  aa) Kitze: Vom 1. August bis 31. August
  bb) Schmalrehe: Vom 1. April bis 30. April
  cc) Ricken: Vom 1. August bis 31. August
  dd) Böcke: Vom 1. April bis 30. April und vom 

16. Januar bis zum 31. Januar
2. Im Übrigen bleiben die Jagdzeiten nach § 63 und 

Anlage 3 DV-SJG unberührt.

§ 4 
Geltungszeitraum

Im Geltungsbereich nach § 2 gelten die Jagdzeiten 
nach § 3 für die Dauer vom 1. April 2016 bis zum 
31. März 2021.

§ 5 
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung 
in Kraft.

Saarbrücken, den 11. März 2016

Der Minister für Umwelt 
und Verbraucherschutz

Jost

75 Verordnung  
 über das Landschaftsschutzgebiet  
 „Bliesaue bei Beeden“ 
 (L 6609-307)

Vom 4. März 2016

Auf Grund des § 20 Absätze 1 und 3 des Saarlän-
dischen Naturschutzgesetzes vom 5. April 2006  
(Amtsbl. S. 726) in Verbindung mit § 22 Absät-
ze 1 und 2, § 26 und § 32 Absätze 2 und 3 des 
Bundesnaturschutzgesetzes vom 29. Juli 2009  
(BGBl. I S. 2542) in der jeweils geltenden Fassung 
verordnet das Ministerium für Umwelt und Verbrau-
cherschutz:

Präambel
Natura 2000-Gebiete sind Bestandteil eines europa-
weit verpflichtenden Schutzge bietsnetzes zum Schutz 
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besonderer Lebensräume und Arten. Die Mitgliedstaa-
ten haben für ihren Anteil an Natura 2000-Gebieten 
Maßnahmen zu ergreifen, um diese Gebiete als beson-
dere Schutzgebiete endgültig unter Schutz zu stellen.

Ziel der FFH- und Vogelschutzrichtlinie ist der länder-
übergreifende Schutz gefähr deter wild lebender Pflan-
zen- und Tierarten zur Erhaltung der biologischen Viel-
falt (Biodiversität), das heißt der Vielfalt der Arten, der 
genetischen Vielfalt und der Viel falt der Ökosysteme.

Ziel der Natura 2000-Gebiete ist ausdrücklich nicht die 
Aufgabe der Nutzung, son dern der Erhalt artenreicher, 
naturnah bewirtschafteter Kulturlandschaften mit ihrer 
hohen Artenvielfalt. Die Landbewirtschaftung ist also 
erwünscht und oftmals notwendig um den „günstigen 
Erhaltungszustand“ der natürlichen Lebensräume und 
Arten zu ge währleisten.

Der Betrachtungs- und Beurteilungszeitraum be-
gann dabei jeweils mit der Anerken nung eines Natu-
ra 2000-Gebietes durch die EU-Kommission.

Grundstückseigentümer und Bewirtschafter ha-
ben die Aufgabe durch eine verant wortliche Nut-
zung der Flächen dazu beizutragen, dass sich 
der ökologische Zustand nicht verschlechtert  
(Verschlechterungsverbot).

Die Wahrung des günstigen Erhaltungszustandes wird 
vorrangig durch Regelungen zur Bewirtschaftung in 
der Verordnung gesichert. Die weiteren Erhaltungs-
ziele – Wie derherstellung und Entwicklung eines 
günstigen Erhaltungszustandes – sollen in erster Linie 
durch einen mit den Bewirtschaftern abgestimmten 
Managementplan erreicht werden.

Ein wirkungsvolles Gebietsmanagement ist für den er-
folgreichen Schutz der Lebens räume und Arten unver-
zichtbar.

Regelungen, die die Landbewirtschaftung einschrän-
ken, werden durch finanzielle Hilfen für die Bewirt-
schafter sinnvoll ergänzt.

Die Europäische Union eröffnet durch die Verab-
schiedung der Agenda 2000 finan zielle Möglichkei-
ten für landwirtschaftliche Betriebe, die durch eine 
naturschutzge rechte Wirtschaftsweise auch in FFH- 
und Vogelschutzgebieten zur Erhaltung von Lebens-
raumtypen und Arten beitragen.

Fördermöglichkeiten bestehen grundsätzlich durch den 
Europäischen Landwirt schaftsfonds für die Entwick-
lung des ländlichen Raumes (ELER) und das Finanzie-
rungsinstrument für die Umwelt (LIFE).

Um den an die Natura 2000-Gebiete gestellten Erwar-
tungen gerecht zu werden, ist in den Natura 2000-Richt-
linien geregelt, dass alle sechs Jahre in den Mitglied-
staaten eine Berichterstattung über den Erfolg der in 
den FFH-Gebieten durchgeführten Schutzmaßnahmen 
erfolgen muss.

Dieser Bericht muss zudem die wichtigsten Ergebnis-
se des allgemeinen Monitorings beinhalten. Kommt 
ein Mitgliedsstaat seinen aus den europäischen Richt-
linien er wachsenen Verpflichtungen nicht nach, 
existiert ein EU-rechtliches Kontroll- und Sankti-

onsinstrumentarium in Form von Beschwerde- und 
Vertragsverletzungsverfah ren.

§ 1 
Schutzgebiet

(1) Das im Folgenden näher bestimmte Gebiet mit einer 
Größe von ca. 6,62 ha wird zum Landschaftsschutz-
gebiet erklärt. Es trägt die Bezeichnung Landschafts-
schutzgebiet „Bliesaue bei Beeden“ (L 6609-307) 
und ist Teil des Netzes Natura 2000 (§ 31 Bundes-
naturschutzgesetz) als Gebiet von gemein schaftlicher 
Bedeutung  gemäß der Richtlinie 92/43/EWG des 
Rates  vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen 
Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflan-
zen (ABl. L 206 vom 22.07.1992 S. 7) in der derzeit 
geltenden Fassung.

Das Schutzgebiet liegt in der Gemarkung Beeden-
Schwarzenacker der Stadt Homburg/Saar zwischen der 
Ortslage Beeden und dem Erbach.

(2) Das Schutzgebiet ist in der anliegenden Übersichts-
karte, die Bestandteil dieser Verordnung ist, durch 
schwarze Umrandung gekennzeichnet. Die flurstück-
genaue Abgrenzung ist in einer Detailkarte 1:2.000 
mit Flurstücknummern und Randsignatur, die eben-
falls Bestandteil dieser Verordnung ist, wiedergege-
ben. Diese Karten und der Verordnungstext werden 
im Ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz – 
Oberste Naturschutzbehörde –, Saarbrücken, verwahrt. 
Eine weitere Ausfertigung befindet sich bei der Stadt 
Homburg. Verordnungstext und Karten können bei den 
genannten  Stellen eingesehen werden.

(3) In der Detailkarte werden, soweit dies für die 
Anwendbarkeit nachfolgender Regelungen erfor-
derlich ist, die Lebensraumtypen und deren Erhal-
tungszustände nach Anhang I und Artvorkommen nach 
Anhang II der Richtlinie 92/43/EWG dargestellt.

(4) Das Schutzgebiet wird an den Hauptzugängen 
durch das Schild „Landschaftsschutzgebiet“ gekenn-
zeichnet, dessen Aufstellung und Bestand die Eigen-
tümer und Nutzungsberechtigten von Grundstücken zu 
dulden haben.

§ 2 
Schutzzweck

Schutzzweck ist die Erhaltung, Wiederherstellung und 
Entwicklung eines günstigen Erhaltungszustandes  
(Erhaltungsziele), einschließlich der räumlichen Ver-
netzung, der Lebensraumtypen:
6430 Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und 
montanen bis alpinen Stufe
6510 Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus 
pratensis, Sanguisorba officinalis),

der Arten und ihrer Lebensräume:
1061 Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling  
(Glau copsyche nausithous)
1193 Gelbbauchunke (Bombina variegata).

Schutzzweck ist zudem die Erhaltung, Entwicklung 
oder Wiederherstellung der Leistungs- und Funktions-
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§ 6 
Ausnahmen, Anordnungsbefugnis

(1) Die Oberste Naturschutzbehörde kann für eine vor 
Inkrafttreten dieser Verordnung rechtmäßig durch-
geführte Nutzung Ausnahmen von Beschränkungen 
und Maßgaben nach § 3 sowie von der Unzulässigkeit 
gemäß § 4 zulassen, wenn dadurch der Schutzzweck 
nicht beeinträchtigt wird.

Für sonstige Maßnahmen geringen Umfanges kann 
die Oberste Naturschutzbehörde Ausnahmen zulassen, 
wenn dadurch der Schutzzweck nicht beeinträchtigt 
wird.

§ 67 des Bundesnaturschutzgesetzes bleibt unberührt.

(2) Handelt es sich um ein Projekt im Sinne des § 34 
des Bundesnaturschutzgeset zes oder um einen Plan im 
Sinne des § 36 des Bundesnaturschutzgesetzes sind die 
diesbezüglichen Verfahrensregelungen des Saarländi-
schen Naturschutzgesetzes anzuwenden.

(3) Soweit durch Maßnahmen oder Handlungen eine 
Beeinträchtigung des Erhal tungszustandes des Lebens-
raumtyps oder der Art eingetreten ist oder begründet 
zu erwarten ist, kann das Landesamt für Umwelt- und 
Arbeitsschutz Anordnungen tref fen, um die Erhaltung 
oder Wiederherstellung des Erhaltungszustandes si-
cher zu stellen.

§ 7 
Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne des § 52 Absatz 1 Num-
mer 5 des Saarländischen Natur schutzgesetzes handelt, 
wer in dem Schutzgebiet vorsätzlich oder fahrlässig 
gegen Regelungen der §§ 3 oder 4 verstößt.

§ 8 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach Ihrer Verkündung 
im Amtsblatt des Saarlandes in Kraft. Auf den in § 1 
dieser Verordnung bezeichneten Flächen tritt gleichzei-
tig die Verordnung über die Landschaftsschutzgebiete 
der Kreisstadt Homburg vom 6. Februar 2006 (Amtsbl. 
S. 309) in der derzeit geltenden Fassung außer Kraft.

Saarbrücken, den 4. März 2016

Der Minister für Umwelt 
und Verbraucherschutz

Jost

G.Schommer
Hervorheben
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320  Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet  
 „Blies“ (L 6609305)

Vom 12. Dezember 2017

Auf Grund des § 20 Absätze 1 und 3 des Saarlän-
dischen Naturschutzgesetzes vom 5. April 2006 (Amts-
bl. S. 726) in Verbindung mit § 22 Absätze 1 und 2, 
§ 26 und § 32 Absätze 2 und 3 des Bundesnaturschutz-
gesetzes vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542) in der 
jeweils geltenden Fassung verordnet das Ministerium 
für Umwelt und Verbraucherschutz:

Präambel

Natura 2000-Gebiete sind Bestandteil eines europa-
weit verpflichtenden Schutzge bietsnetzes zum Schutz 
besonderer Lebensräume und Arten. Die Mitgliedstaa-
ten haben für ihren Anteil an Natura 2000-Gebieten 
Maßnahmen zu ergreifen, um diese Gebiete als beson-
dere Schutzgebiete endgültig unter Schutz zu stellen.

Ziel der FFH- und Vogelschutzrichtlinie ist der länder-
übergreifende Schutz gefähr deter wild lebender Pflan-
zen- und Tierarten zur Erhaltung der biologischen Viel-
falt (Biodiversität), das heißt der Vielfalt der Arten, der 
genetischen Vielfalt und der Viel falt der Ökosysteme.

Ziel der Natura 2000-Gebiete ist ausdrücklich nicht die 
Aufgabe der Nutzung, son dern der Erhalt artenreicher, 
naturnah bewirtschafteter Kulturlandschaften mit ihrer 
hohen Artenvielfalt. Die Landbewirtschaftung ist also 
erwünscht und oftmals notwendig um den „günstigen 
Erhaltungszustand“ der natürlichen Lebensräume und 
Arten zu ge währleisten.

Der Betrachtungs- und Beurteilungszeitraum be-
gann dabei jeweils mit der Anerken nung eines Natura 
2000-Gebietes durch die EU-Kommission.

Grundstückseigentümer und Bewirtschafter haben die 
Aufgabe durch eine verant wortliche Nutzung der Flä-
chen dazu beizutragen, dass sich der ökologische Zu-
stand nicht verschlechtert (Verschlechterungsverbot).

Die Wahrung des günstigen Erhaltungszustandes wird 
vorrangig durch Regelungen zur Bewirtschaftung in 
der Verordnung gesichert. Die weiteren Erhaltungs-
ziele – Wie derherstellung und Entwicklung eines 
günstigen Erhaltungszustandes – sollen in erster Linie 
durch einen mit den Bewirtschaftern abgestimmten 
Managementplan erreicht werden.

Ein wirkungsvolles Gebietsmanagement ist für den er-
folgreichen Schutz der Lebens räume und Arten unver-
zichtbar.

Regelungen, die die Landbewirtschaftung einschrän-
ken, werden durch finanzielle Hilfen für die Bewirt-
schafter sinnvoll ergänzt.

Die Europäische Union eröffnet durch die Verab-
schiedung der Agenda 2000 finan zielle Möglichkei-
ten für landwirtschaftliche Betriebe, die durch eine 
naturschutzge rechte Wirtschaftsweise auch in FFH- 
und Vogelschutzgebieten zur Erhaltung von Lebens-
raumtypen und Arten beitragen.

Fördermöglichkeiten bestehen grundsätzlich durch den 
Europäischen Landwirt schaftsfonds für die Entwick-
lung des ländlichen Raumes (ELER) und das Finanzie-
rungsinstrument für die Umwelt (LIFE).

Um den an die Natura 2000-Gebiete gestellten Er-
wartungen gerecht zu werden, ist in den Natura 
2000-Richtlinien geregelt, dass alle sechs Jahre in den 
Mitgliedstaaten eine Berichterstattung über den Erfolg 
der in den FFH-Gebieten durchgeführten Schutzmaß-
nahmen erfolgen muss.

Dieser Bericht muss zudem die wichtigsten Ergebnisse 
des allgemeinen Monitorings beinhalten. Kommt ein 
Mitgliedsstaat seinen aus den europäischen Richtlinien 
er wachsenen Verpflichtungen nicht nach, existiert ein 
EU-rechtliches Kontroll- und Sanktionsinstrumentari-
um in Form von Beschwerde- und Vertragsverletzungs-
verfah ren.

§ 1 
Schutzgebiet

(1) Das im Folgenden näher bestimmte Gebiet mit ei-
ner Größe von ca. 286 ha wird zum Landschaftsschutz-
gebiet erklärt. Es trägt die Bezeichnung Landschafts-
schutzgebiet „Blies“ (L 6609-305) und ist Teil des 
Netzes Natura 2000 (§ 31 Bundesnaturschutzgesetz) 
als Gebiet von gemein schaftlicher Bedeutung gemäß 
der Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 
zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der 
wildlebenden Tiere und Pflanzen (ABl. L 206 vom 
22.07.1992 S. 7) und als Europäisches Vogelschutz-
gebiet gemäß der Richtlinie 2009/147/EG des Europä-
ischen Parlaments und des Rates vom 30. November 
2009 über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten 
(ABl. L 20 vom 26. Januar 2010 S. 7) in der jeweils 
geltenden Fassung.

Das Schutzgebiet liegt in der Stadt Blieskastel, Ge-
markungen Bierbach, Webenheim, Lautzkirchen, 
Blieskastel und Neualtheim, in der Gemeinde Gers-
heim, Gemarkungen Walsheim, Herbitzheim, Bliesdal-
heim, Gersheim und Reinheim, in der Stadt Homburg, 
Gemarkungen Beeden-Schwarzenbach, Homburg, 
Wörsch weiler und Einöd, in der Gemeinde Kirkel, Ge-
markungen Altstadt und Limbach, der Stadt Neunkir-
chen, Gemarkung Kohlhof und in der Stadt Bexbach, 
Gemarkung Niederbexbach.

(2) Das Schutzgebiet ist in der anliegenden Übersichts-
karte, die Bestandteil dieser Verordnung ist, durch 
schwarze Umrandung gekennzeichnet. Die flurstück-
genaue Abgrenzung ist in Detailkarten 1 : 2.000 mit 
Flurstücknummern und Randsignatur, die ebenfalls 
Bestandteil dieser Verordnung sind, wiedergegeben. 
Diese Karten und der Verordnungstext werden im Mi-
nisterium für Umwelt und Verbraucherschutz – Oberste 
Naturschutzbehörde –, Saarbrücken, verwahrt. Jeweils 
eine weitere Ausfertigung befindet sich bei der Stadt 
Blieskastel, der Gemeinde Gersheim, der Stadt Hom-
burg, der Gemeinde Kirkel, der Stadt Neunkirchen und 
der Stadt Bexbach. Verordnungstext und Karten kön-
nen bei den ge nannten Stellen eingesehen werden.

(3) In den Detailkarten werden, soweit dies für die 
Anwendbarkeit nachfolgender Regelungen erfor-
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derlich ist, die Lebensraumtypen und deren Erhal-
tungszustände nach Anhang I und Artvorkommen nach 
Anhang II der Richtlinie 92/43/EWG dargestellt.
(4) Das Schutzgebiet wird an den Hauptzugängen 
durch das Schild „Landschaftsschutzgebiet“ gekenn-
zeichnet, dessen Aufstellung und Bestand die Eigen-
tümer und Nutzungsberechtigten von Grundstücken zu 
dulden haben.

§ 2 
Schutzzweck

Schutzzweck ist die Erhaltung, Wiederherstellung und 
Entwicklung eines günstigen Erhaltungszustandes (Er-
haltungsziele), einschließlich der räumlichen Vernet-
zung, der prioritären Lebensraumtypen:
9180 Schlucht und Hangmischwälder TilioAcerion
91E0 Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxi
nus excelsior (AlnoPadion, Alnion incanae, Salici
on albae),
der Lebensraumtypen:
3150 Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation 
des Magnopotamions oder Hydrocharitions
3260 Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit 
einer Vegetation des Ranunculion fluitantis und des 
CallitrichoBatrachion
6430 Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und 
montanen bis alpinen Stufe
6510 Magere FlachlandMähwiesen (Alopecurus 
pratensis, Sanguisorba officinalis),
der Arten und Ihrer Lebensräume:
1337 Biber (Castor fiber)
1096 Bachneunauge (Lampetra planeri)
1134 Bitterling (Rhodeus amarus)
1163 Groppe (Cottus gobio)
1060 Großer Feuerfalter (Lycaena dispar)
1061 Dunkler WiesenknopfAmeisenbläuling (Glau
copsyche nausithous)
1037 Grüne Keiljungfer (Ophiogomphus cecilia)
1044 HelmAzurjungfer (Coenagrion mercuriale)
1032 Gemeine Flussmuschel (Unio crassus),
der Brut-, Rast- oder Zugvogelarten des Anhangs I der 
Vogelschutzrichtlinie und ihrer Lebensräume:
A 027 Silberreiher (Casmerodius albus)
A 031 Weißstorch (Ciconia ciconia)
A 072 Wespenbussard (Pernis apivorus)
A 073 Schwarzmilan (Milvus migrans)
A 074 Rotmilan (Milvus milvus)
A 081 Rohrweihe (Circus aeruginosus)
A 082 Kornweihe (Circus cyaneus)
A 084 Wiesenweihe (Circus pygargus)
A 140 Goldregenpfeifer (Pluvialis apricaria)
A 151 Kampfläufer (Philomachus pugnax)
A 166 Bruchwasserläufer (Tringa glareola)
A 193 Flußseeschwalbe (Sterna hirundo)

A 229 Eisvogel (Alcedo atthis)
A 234 Grauspecht (Picus canus)
A 238 Mittelspecht (Dendrocopos medius)
A 338 Neuntöter (Lanius collurio),

und der gefährdeten Zugvogelarten nach Artikel 4 Ab-
satz 2 der Vogelschutzrichtlinie und ihrer Lebensräume:
A 099 Baumfalke (Falco Subbuteo)
A 136 Flussregenpfeifer (Charadrius dubius)
A 142 Kiebitz (Vanellus vanellus)
A 210 Turteltaube (Streptopelia turtur)
A 212 Kuckuck (Cuculus canorus)
A 257 Wiesenpieper (Anthus pratensis)
A 260 Schafstelze (Motacilla flava)
A 275 Braunkehlchen (Saxicola rubetra)
A 337 Pirol (Oriolus oriolus).

Schutzzweck ist zudem die Erhaltung, Pflege und Ent-
wicklung des teils naturnahen Fließgewässerverlaufs 
und der angrenzenden Biotopkomplexe mit Auenwäl-
dern, Hochstaudenfluren, Röhrichten, Seggenrieden, 
feuchtem Grünland und Unterwasservegetation, wel-
che zur Vielfalt, Eigenart und Schönheit des Land-
schaftsbildes beitragen und einer Vielzahl von teils 
seltenen und gefährdeten Tier- und Pflanzenarten einen 
geeigneten Lebensraum bieten.

§ 3 
Zulässige Handlungen und Nutzungen

(1) Im gesamten Schutzgebiet sind unbeschadet ander-
weitiger Rechtsvorschriften oder erforderlicher Zulas-
sungen, soweit der Schutzzweck nicht beeinträchtigt 
wird, folgende Nutzungen und Handlungen zulässig:

1. landwirtschaftliche Bodennutzung unter Beach-
tung des § 3 Absatz 2 und des § 4 Absätze 1 und 
2 und zu diesem Zweck auch das Ausbringen von 
Pflanzen oder Tieren,

2. Beweidung unter Beachtung des § 3 Absatz 2 und 
des § 4 Absätze 1 und 2,

3. Ersatzpflanzungen abgängiger Obstbäume,

4. Anpflanzungen mit Obstbäumen, ausgenommen 
auf Flächen mit dem Lebensraumtyp 6510 Magere 
FlachlandMähwiesen (Erhaltungszustand A); 
auf Flächen mit dem Lebensraumtyp 6510 Mage
re FlachlandMähwiesen (Erhaltungszustand B 
und C) ist bei Neuanpflanzungen ein Pflanzab-
stand von mindestens 15 x 15 m einzu halten,

5. forstwirtschaftliche Bodennutzung unter Beach-
tung des § 3 Absätze 2 und 3 und des § 4 Absätze 1 
und 2,

6. Jagd und zu diesem Zweck auch die Errichtung 
von an die Landschaft angepassten Hochsitzen in 
einfacher Holzbauweise sowie die Unterhaltung 
bestehender Jagdschneisen und Wildäcker, die An-
lage von Jagdschneisen auf Flächen ohne Lebens-
raumtypen und auf Flächen mit Lebensraumtypen, 
soweit der günstige Erhaltungszustand nicht beein-
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oder Wiederherstellung des Erhaltungszustandes si-
cher zu stellen.

§ 7 
Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne des § 52 Absatz 1 Num-
mer 5 des Saarländischen Natur schutzgesetzes handelt, 
wer in dem Schutzgebiet vorsätzlich oder fahrlässig 
gegen Regelungen der §§ 3 oder 4 verstößt.

§ 8 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung 
im Amtsblatt des Saarlandes in Kraft.

Auf den in § 1 dieser Verordnung bezeichneten Flä-
chen treten gleichzeitig die Verord nung über die Land-
schaftsschutzgebiete im Landkreis Neunkirchen vom 
30. September 1988 (Amtsblatt, S. 1063),

die Verordnung über die Landschaftsschutzgebiete der 
Kreisstadt Homburg vom 6. Februar 2006 (Amtsbl. I, 
S. 309),

die Verordnung über die Landschaftsschutzgebiete 
für das Kreisgebiet Homburg (Saar) vom 12. Dezem-
ber 1973 (Amtsblatt, S. 867),
die Verordnung über die Landschaftsschutzgebiete der 
Gemeinde Kirkel vom 8. Mai 2000 (Amtsbl. S. 1271),
die Verordnung über die Landschaftsschutzgebiete 
im Landkreis St. Ingbert vom 2. Juni 1970 (Amts-
bl. S. 631),
die Verordnung über die Landschaftsschutzgebiete 
der Stadt Bexbach vom 10. Dezember 2001 (Amtsbl. 
S. 281)
sowie die Verordnung über das Landschaftsschutzge-
biet „Bliesaue bei Beeden“ vom 4. März 2016 (Amts-
bl. I S. 186) in der jeweils geltenden Fassung außer 
Kraft.
Saarbrücken, den 12. Dezember 2017

Der Minister für Umwelt 
und Verbraucherschutz

Jost
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 — Anlage —

±
Anlage
zur Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet 
L 6609 - 305 vom 12. Dezember 2017

Blies

0 1.500 3.000 4.500 6.000750
Meter

Hinweis:
Topographische  Hintergrundkarte Maßstab 1:25000
Erfassungsmaßstab des Gebietes Maßstab 1:1000
(Daher kommt es zu Abweichungen in der Darstellung)




